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(3) Der Bürger hat die Aufnahme des Tatbestandes
a) bei äußerlich erkennbaren Schäden unverzüglich, späte

stens bei Ablieferung der Güter,
b) bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden unverzüglich 

nach Feststellung, spätestens jedoch bis zu 7 Kalender
tagen nach der Ablieferung der Güter,

beim Kraftverkehrsbetrieb zu beantragen. Der Kraftverkehrs
betrieb hat den Tatbestand aufzunehmen, sofern dieser nicht 
bereits aufgenommen worden war.

(4) Bei Schäden an Straßenfahrzeugen des Kraftverkehrs
betriebes, die vom Bürger verursacht wurden oder sein könn
ten, ist der Tatbestand durch den Kraftverkehrsbetrieb unver
züglich aufzunehmen.

(5) Die Tatbestandsaufnahme hat die Angaben zu enthalten, 
die zur Beurteilung von Art, Umfang und Ursache des Scha
dens notwendig sind. Sie ist vom Mitarbeiter des Kraftver
kehrsbetriebes und vom Bürger zu unterschreiben. Jeder der 
Beteiligten erhält eine Ausfertigung. Die Tatbestandsauf
nahme ist beim Geltendmachen von Schadenersatzansprüchen 
vorzulegen.

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
Materielle Verantwortlichkeit

§28
Grundsätze der materiellen Verantwortlichkeit

(1) Die Kraftverkehrsbetriebe und Bürger sind für Pflicht
verletzungen beim Ladungstransport nach den Grundsätzen 
des Zivilgesetzbuches der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 19. Juni 1975 materiell verantwortlich, soweit in dieser 
Anordnung nichts anderes festgelegt ist.

(2) Für Pflichtverletzungen, für die in dieser Anordnung 
Preissanktionen und Gebühren festgelegt sind, kann ein wei
terer Schadenersatz nicht gefordert werden.

(3) Außer den in dieser Anordnung festgelegten Preissank
tionen und Gebühren dürfen andere Preissanktionen und Ge
bühren nicht berechnet werden.

(4) Preissanktionen und Gebühren im Sinne dieser Anord
nung sind im voraus bestimmte Geldbeträge, die den einge
tretenen Schaden ganz oder teilweise ausgleichen. Gegen 
Preissanktionen ist ein Entlastungsnachweis nicht möglich.

§29

Materielle Verantwortlichkeit der Kraftverkehrsbetriebe
(1) Die Kraftverkehrsbetriebe sind für Schäden an Gütern, 

die in der Zeit von der Annahme bis zur Ablieferung der 
Güter entstehen, den Bürgern gegenüber materiell verant
wortlich.

(2) Der Schadenersatz umfaßt bei
a) Beschädigung öder einer anderen Beeinträchtigung des 

Wertes der Güter den Betrag der Wertminderung oder 
die für die Wiederherstellung notwendigen Aufwendun
gen. Er darf jedoch nicht höher sein als der Schaden
ersatz bei Verlust dieser Güter oder ihrer Teile;

b) Verlust der Güter oder ihrer Teile den Wert, 'den sie am 
Tage ihrer Annahme zum Transport hatten. Außerdem 
sind ganz oder anteilig das Transportentgelt und die 
Auslagen zu erstatten. Für die in Verlust geratenen Gü
ter ist kein Schadenersatz für Lieferfristüberschreitung 
zu zahlen.

(3) Bei Überschreitung der festgelegten oder vereinbarten 
Lieferfrist sind die Kraftverkehrsbetriebe den Bürgern für 
den daraus nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des tatsäch
lich gezahlten Transportentgdtes verantwortlich.

(4) Die Kraftverkehrsbetriebe sind für uCH nachgewiesenen 
Schaden bis zur Höhe des Transportentgeltes materls!? ver
antwortlich, wenn

a) die den Frachtdokumenten beigefügten Beilagen verlo
rengehen,

b) sie sonstige Pflichten aus dem Frachtvertrag verletzen.

(5) Ergeben sich Schadenersatzansprüche aus den Absätzen 2 
bis 4 nebeneinander, darf der Schadenersatz insgesamt nicht 
höher sein als bei Verlust der Güter.

(6) Verursacht ein Mitarbeiter eines Kraftverkehrsbetriebes 
vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Schaden, hat der Kraft
verkehrsbetrieb den nachgewiesenen Schaden bis zum Doppel
ten der in den Absätzen 2 bis 5 genannten Höchstgrenze zu 
ersetzen.

(7) Die Kraftverkehrsbetriebe sind nicht verantwortlich für 
Schäden, die ausschließlich darauf zurück zu führen sind, daß

a) Güter auf Verlangen oder in Übereinstimmung mit dem 
Absender auf offenen Straßenfahrzeugen transportiert 
werden;

b) Güter ohne Verpackung oder mit Verpackungsmängeln, 
die bei der Annahme nicht offensichtlich waren, trans
portiert werden;

c) Güter, die vom Absender verladen worden sind, mit 
Mängeln in der Verladeweise, die bei der Annahme nicht 
offensichtlich waren, transportiert werden;

d) Güter auf Grund ihrer natürlichen Eigenschaften wäh
rend des Transportes, der Be- und Entladung einen Ver
lust, eine Beschädigung oder eine andere Beeinträchti
gung ihres Wertes (z. B. Bruch, Rosten, Rirmverlust, in
nerer Verderb, Austrocknen) erleiden können;

e) die Verkehrsbestimmungen durch die Bürger nicht einge
halten werden.

Der Kraftverkehrsbetrieb ist jedoch dann verantwortlich, 
wenn er die ihm obliegenden Pflichten verletzt oder Anwei
sungen und sonstige Hinweise des Absenders unbeachtet läßt.

(8) Weitergehende Forderungen als die in den Absätzen 2 
bis 6 genannten sind ausgeschlossen. Für über die materielle 
Verantwortlichkeit das Kraftverkehrsbetriebes hinausgehende 
Schäden kann der Bürger eine Versicherung entsprechend den 
Versicherungsbedingungen abschließen. Den Abschluß dieser 
Versicherung vermittelt der Kraftverkehrsbetrieb.

§30

Materielle Verantwortlichkeit der Bürger

(1) Die Bürger sind bei den von ihnen verursachten Beschä
digungen von Straßenfahrzeugen den Kraftverkehrsbetrieben 
gegenüber materiell verantwortlich. Der Schadenersatz umfaßt 
die für die Wiederherstellung erforderlichen Aufwendungen 
in der den Preisvorschriften entsprechenden Höhe.

(2) Die Bürger sind für die Beschädigung oder den Verlust 
von überlassenen Packmitteln gegenüber dem Kraftverkehrs
betrieb in Höhe der Wertminderung oder des Wertes verant
wortlich.

Dritter Teil

Besondere Bestimmungen für den Ladungstransport

E r s t e r  A b s c h n i t t  

Allgemeiner Ladungstransport

§31
Begriffsbestimmung

Allgemeiner Ladungstranspart liegt vor, wenn Bürger für den 
Transport von Gütern unter Einhaltung der Bestellfrist ein 
Straßenfahrzeug bestellen und der Transport auf Grund der 
Eigenart der Güter kein spezieller Ladungstransport gemäß 
§ 1 Abs. 3 Buchst, b ist


